
Verpflichtung zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Anforderungen 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

- Schulangelegenheiten 
  

Information zur Datenerhebung gem. Art. 13 DSGVO 
(Datenschutzinformation) 

Verantwortliche Stelle 

Gemeinde Friesenheim 
Friesenheimer Hauptstrasse 71/73 
77948 Friesenheim 

Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister: Erik Weide 

Kontaktdaten der/des 
behördlichen Datenschutz- 
beauftragten 

E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftrager@friesenheim.de 

  
Zwecke der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen, betroffenen 
Personengruppen und der 
involvierten Daten oder 
Datenkategorien 

Bearbeiten von Zuschüssen, Kostenersetze (einschl. Mensa-Abrechnung) und 
Schulbezirkswechselanträge. Bearbeiten von Schülerbeförderungsanträgen und 
Abrechnung gem. Schullastenausgleich § 19 FAG (Finanzausgleichsgesetz), 
Schulbezirkswechselanträge § 76 SchG, Satzung über die Erstattung notwendiger 
Beförderungskosten Landkreis, Förderprogramm zur Schulsozialarbeit (Land und 
Landkreis). 

Kinder: Schullastenausgleich (Name, Vorname, Geburtstag, besuchte Schule, ggf. 
Adressdaten), Schulbezirkswechselanträge (Name, Vorname Kind Eltern, Adressdaten, 
Geburtsdatum, Klasse, ggf. besuchte Schule, gewünschte Schule, Begründung),  
Beförderung (Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse, Adressdaten, ggf. ärztliches 
Attest über eine mögliche Behinderung), Mensa-Abrechnung (Name, Vorname, Klasse, 
Auswahl und Anzahl von Menüs) 

Sorgeberechtigte: Schulbezirkswechselanträge: Name Sorgeberechtigte / 
Beziehungsperson / Abholer, Adressdaten. 

Sozialarbeiterin: Name, Vorname, Geburtsdatum, Berufsbezeichnung/Ausbildungsgrad, 
Stellenumfang, Dauer der Beschäftigung. 

 
Speicherungsdauer Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es für eine abschließende Bearbeitung Ihres 

Anliegens notwendig. Lebenszyklus Schulbezirkswechsel, Schullastenausgleich, 
Schülerbeförderung. Dauerhaft, keine Löschung. Ausgenommen hiervon sind Daten, für 
die gesetzliche oder anderweitig vorgeschriebene Aufbewahrungsplichten bestehen. 
Diese Daten werden dann für die Dauer der jeweiligen Aufbewahrungsfrist gespeichert 
und im Anschluss routinemäßig gelöscht.  

Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden (Empfänger 
oder Kategorien von 
Empfängern) 

 Sachbereich Kindergarten, Schulen, Jugend, Senioren, Gemeindekasse, Schulen, 
Landratsamt (Schülerbeförderung, Schulsozialarbeit), KVJS (Schulsozialarbeit), 
Schulbezirkswechsel: Zielgemeinde und neue Schule. 
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Ihre Rechte 

 
 

 

Sie können von den o.g. Stellen verlangen, 

 unrichtige Daten zu berichtigen (Art. 16 DSGVO),  
 Ihre Daten zu löschen (Art. 17 DSGVO), 
 die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken (Art. 18 DSGVO),  
 Ihnen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft zu geben 

(Art. 15 DSGVO),  
 Ihnen die von Ihnen eingegebenen Daten in einem Format bereit zu stellen, das 

maschinell lesbar ist, beispielsweise in einer txt-Datei, oder Ihre Daten direkt an 
eine andere Person oder Organisation zu übermitteln (Art. 20 DSGVO). 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, finden Sie die  

genauen Voraussetzungen in den genannten Artikeln der  

Datenschutzgrundverordnung. 

Widerrufsrecht bei Einwilligungen Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

widersprechen (Art. 21 DSGVO). 

Eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung können Sie jederzeit widerrufen.  

Unabhängig von diesen Möglichkeiten können Sie sich auch jederzeit an den 
Landesdatenschutzbeauftragten wenden:  

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg  
Postfach 10 29 32  
70025 Stuttgart 

poststelle@lfdi.bwl.de 

Onlinebeschwerde 

Stand: 28.10.2022 
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